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RECHT UND KAPITALMARKT

Ertragssteuerrecht nicht so leicht auszuhebeln
Übergewinnbesteuerung: Probates Krisenmittel oder massiver Vertrauensverlust?

Von Klaus-J˛rg Dehne und
Matthias Chuchra *)

.......................................................
B˛rsen-Zeitung, 18.6.2022

Kommt die Übergewinnsteuer? In
welcher Form? Und hat sie ˇber-
haupt eine steuerrechtliche Legiti-
mation? Darˇber streitet derzeit bei-
nahe das ganze Land im Allgemei-
nen und der Deutsche Bundestag
im Besonderen. Ins Rollen gebracht
hat die Debatte ein Gesetzesinitiativ-
antrag zur Übergewinnbesteuerung,
der am 10. Juni 2022 vom Land Bre-
men in den Bundesrat eingebracht
wurde. Zuvor forderte bereits am
17. Mai 2022 die Partei Die Linke im
Bundestag eine Absch˛pfung von
außerordentlichen Krisengewinnen
von Energiekonzernen.

Keine einheitliche Definition

Zur Versachlichung dieser Diskus-
sion muss man feststellen, dass es
keinen allgemeinen Begriff der
Übergewinnsteuer gibt. Die EU-
Kommission (Leitlinie zu Besteue-
rung ˇbermäßiger Gewinne im Kon-
text des ,,REPower EU‘‘-Plans vom 8.
März 2022) und Italien verwendeten
diesen Begriff bereits zu Beginn des
Ukraine-Kriegs und ohne direkten
Bezug zu diesem branchen- und kri-
senbezogen, indem sie in einer Ener-
giekrise – ausgel˛st durch temporär
zu hohe Energiepreise – eine Son-
dersteuer in der Energiebranche er-
heben wollen bzw. dies zulassen.
Ähnliches wurde in Deutschland
1973 in der Ölkrise diskutiert. Diese
branchenbezogene Definition ent-
hält drei Grundprobleme, die nach
unserem Ermessen einer einzelstaat-
lichen deutschen L˛sung entgegen-
stehen sollten:
Erstens: Durch nationale Allein-

gänge wird nicht der Energiekon-
zern als solcher besteuert, sondern
nur die in Deutschland ansässige
verbundene Gesellschaft oder Be-
triebsstätte. Ist in Deutschland nur
eine untergeordnete Vertriebsfunk-
tion angesiedelt, werden sich die we-
sentlichen Wertsch˛pfungsketten
außerhalb Deutschlands befinden,
denen der ,,Übergewinn‘‘ steuerlich
zuzuordnen ist. Die außerhalb
Deutschlands ansässigenmultinatio-
nalen Energiekonzerne werden folg-
lich, im Gegensatz zu den in
Deutschland ansässigen Energieer-
zeugungsunternehmen, von einer
deutschen Übergewinnbesteuerung
nur unwesentlich betroffen. Nicht

umsonst versteht die OECD in den
,,Pillar III‘‘-Diskussionen des OECD-
BEPS-Projektes die Übergewinnbe-
steuerung als multilaterales Problem
der internationalen Gewinnallokati-
on mit einer Zuweisung des Steuer-
guts nach Bedˇrftigkeit der Staaten.
Zweitens: Der Energiepreis ist zu

wesentlichen Teilen politisch deter-
miniert. Dieser wird dadurch beein-
flusst, dass durch Energiesteuern
und Umlagen die CO2-Belastung re-
duziert werden soll. Zudem sollen
notwendige Mittel fˇr Investitionen
in die Umstellung von fossile auf re-
generative Energieerzeugung bereit-
gestellt werden. Die EU-Kommission
hat deshalb fˇr eine Übergewinnbe-
steuerung etliche einschränkende
Bedingungen aufgestellt, unter de-
nen sie diese akzeptiert. Der wissen-
schaftliche Dienst des deutschen
Bundestages hat gegenˇber der ita-
lienischen Übergewinnbesteuerung,
die 10%beträgt und durch krisenbe-
dingte Mehrerl˛se ausgel˛st werden
soll, bereits massive Zweifel geäu-
ßert.
Drittens: ,,Übergewinne‘‘ unterlie-

gen ohnehin der regulären Ertrags-
besteuerung, sodass es eines recht-
fertigenden Differenzierungsgrun-
des bedarf, damit eine Vereinbarkeit
einer H˛her- bzw. Absch˛pfungs-
steuer mit dem verfassungsrechtli-
chen Gleichheitsgrundsatz herge-
stellt wird. Gustav Horn, einer der
fˇnf Wirtschaftsweisen, will diesen
Differenzierungsgrund in dem lei-
stungslosen Erzielen von Spekulati-
onsgewinnen sehen und damit eine
Unterscheidung der Einkommen
der Energiekonzerne z. B. von For-
schungsunternehmen, wie Biontech,
rechtfertigen. So einleuchtend dies
zunächst erscheint, k˛nnte dies
doch das Vertrauen in die Prinzi-
pientreue des deutschen Ertrags-
steuerrechts, das vom Leistungsfä-
higkeitsprinzip determiniert wird,
massiv beeinträchtigen.
In einer vom Populismus gepräg-

ten politischen Diskussionskultur ist
es absehbar, dass es von der Ab-
sch˛pfung von leistungslosen Spe-
kulationsgewinnen der Energiebran-
che nur ein kleiner Schritt ist zur all-
gemeinen Definition von Sollge-
winnmargen als Obergrenze der re-
gulären Besteuerung, deren Über-
schreiten als leistungsloser ,,Überge-
winn‘‘ angesehen wird. Überdies be-
steht die Gefahr, dass der Begriff des
,,Übergewinns‘‘ von einer ,,Krise‘‘,
die diesen erst rechtfertigt, gel˛st

wird. Die moralische Qualität von
Gewinnen dˇrfte, wie dies auch Cle-
mens Fuest annimmt, kein ausrei-
chender Rechtfertigungsgrund sein.
Überwiegend wird deshalb der

Konnex von Krise und Übergewinn-
besteuerung auch in der Begrifflich-
keit aufrechterhalten. So versteht
die OECD die Übergewinnbesteue-
rung als staatliches Sonderfinanzie-
rungsinstrument bei globalen Kri-
sen, das alle Gewinne erfasst, die ei-
nen definierten Normalgewinn
ˇbersteigen (,,Pillar III‘‘ in Ergän-
zung des OECD-BEPS-Projektes).
Auch die Definition des wissen-
schaftlichen Beirats des deutschen
Bundestages zielt in diese allge-
meine Richtung.
Historische Vorbilder dieser Son-

dersteuern finden sich während der
beiden Weltkriege in den USA und
Großbritannien. In diesen Ländern
wurden auf kriegsbedingte Sonder-
gewinne eine ,,Übergewinnsteuer‘‘
mit Steuersätzen bis zu 95% erho-
ben, die zur Deckung der Kriegsla-
sten beitragen sollte. Nur lassen sich
die Bedingungen von Weltkriegen
schwer auf die aktuelle Situation
ˇbertragen. Zum einen erscheint zu
Zeiten des Ersten und Zweiten Welt-
krieges imUnterschied zu heute eine
nationale Steuer deshalb wirkungs-
voll, weil es die wesentlichen Ge-
winne von Konzernen erfassen
konnte, die damals noch nicht global
so verflochten waren wie heute.
Zum anderen birgt die Definition ei-
nes ,,Übergewinns‘‘ selbst neue Kon-
fliktfelder in sich.

Ungeeigneter Vergleich

Historisch wurde der Übergewinn
als Differenz von Normalgewinn vor
der Krise mit den sehr hohen Gewin-
nen im Krieg selbst definiert. Ein sol-
cher Vergleich eignet sich heutzuta-
ge nicht, da sich viele Unternehmen
in der Transformationsphase auf an-
gepasste Geschäftsmodelle befin-
den. Diese Umstellungsphasen be-
wirken Gewinnsprˇnge, die dazu
fˇhren, dass sich ein Normalgewinn
nicht einfach aus einem Zeitreihen-
vergleich der Gewinne ableiten lässt
(Stichwort: Umstellung auf digitale
Geschäftsmodelle, Start-up-Unter-
nehmen, Umstellung auf regenerati-
ve Energieerzeugung und Elektro-
energie). Diese Erzeugung von neu-
en Ungerechtigkeiten durch eine
Übergewinnbesteuerung wurde in
den USA schon im Ersten Weltkrieg
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erkannt, indem alternativ auf eine
Methode der Berechnung des ,,Über-
gewinns‘‘ abgestellt wurde, die eine
Verzinsung des eingesetzten Kapi-
tals berˇcksichtigt.
Eine Übergewinnbesteuerung be-

wirkt vor allen Dingen einen Verlust
von Vertrauen in den Gesetzgeber.
Verfassungsrechtlich wird zwar in
Bezug auf den Vertrauensschutz
grundsätzlich nur auf die Besteue-
rungsperiode abgestellt und zwi-
schen einer unzulässigen echten
Rˇckwirkung und einer meistens zu-
lässigen unechten rˇckwirkenden
Gesetzesänderung unterschieden,
die während des Veranlagungsjahrs
gesetzgeberisch beschlossen wird,
aber auf den Beginn des Jahres zu-
rˇckwirkt. Doch rechtspolitisch und
in Bezug auf den Gleichheitsgrund-
satz sollte es vielmehr um die lang-

fristigen Rahmenbedingungen ge-
hen, auf die Investoren bauen mˇs-
sen. So bewertet das auch die EU-
Kommission.

Bewährte Prinzipien

Deshalb ist bei der Übergewinnbe-
steuerung der Begriff der ,,Krise‘‘
von zentraler Bedeutung. Zum einen
kann durch die unseres Erachtens
ohnehin notwendige internationale
Koordination ein Riegel davorge-
schoben werden, dass allein durch
das Herbeifˇhren einer Krise infolge
einer lockeren nationalen Ausgaben-
politik verbunden mit einer weiten
Definition des Krisenbegriffs des je-
weiligen nationalen Gesetzgebers
eine unsystematische Übergewinn-
besteuerung eingefˇhrt wird. Über-

dies dˇrfte aus deutscher Sicht die
Auswirkung der Krise ein maßge-
bendes Kriterium sein fˇr die verfas-
sungsrechtliche Überprˇfung des
Rechtfertigungsgrunds der Überge-
winnbesteuerung als Eingriff in das
systemrelevante Leistungsfähig-
keitsprinzip des deutschen Ertrags-
steuerrechts.
Dass die mittelbaren Auswirkun-

gen eines Ukraine-Krieges in
Deutschland ausreichen sollen, die
bewährten und gebotenen Prinzi-
pien des deutschen Ertragssteuer-
rechts auszuhebeln, darf bezweifelt
werden.
.......................................................
*) Dr. Klaus-J˛rg Dehne ist Head of
Quality Legal&Tax und Matthias
Chuchra ist Wirtschaftsprˇfer, Steu-
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Tilly.
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